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Anhang 4: Musterreglement für das Verbandsmodell
Organisationsreglement des Verbandes „Feuerwehr …“
	I. Allgemeine Bestimmungen

	Name und Sitz


	Art. 1

1 Unter dem Namen „Feuerwehr ...“ besteht ein Gemeinde​ver​band (nachstehend „der Verband“) im Sinne von Art. 130 GG.
2 Sitz des Verbandes ist ...

3 Zuständig ist das Regierungsstatthalteramt …

	Mitgliedschaft


	Art. 2

1 Mitglieder des Verbandes sind die Einwohnergemeinden ...

2 Der Verband kann weitere Gemeinden aufnehmen.

3 Treten weitere Gemeinden dem Verband bei, so passt das zustän​dige Organ dieses Reglement soweit erforderlich den neuen Verhält​nissen an.

	Aufgabenübertragung
	Art. 3
1 Der Verband besorgt für seine Mitglieder die gesamten Aufgaben der Feuerwehr gemäss Art. 13 und 14 FFG. 
2 Die Feuerwehr des Verbandes bewältigt in den Verbandsgemeinden Brand-, Elementar- und andere Scha​denereignisse gemäss Vorgaben des kantonalen Rechts und gemäss Feuerwehrreglement des Verbandes. Sie lei​stet zudem in anderen Notfällen Hilfe. 

	Kantonale 
Feuerwehraufgaben

	Art. 4

Dem Verband, bzw. dessen Feuerwehr, können gestützt auf Weisungen der zuständigen kan​tonalen Be​hörde auch kantonale Feuerwehraufgaben über​tragen werden (Aufgaben Sonderstützpunkt).

	Information


	Art. 5
1 Die Verbandsgemeinden stellen dem Verband alle Informa​tio​nen zur Verfügung, welche die Feuerwehr zur Erfüllung ihrer Auf​gaben benötigt.

2 Der Verband informiert die Verbandsgemeinden und die Öffentlich​keit regelmässig (mindestens 1 Mal jährlich) über seine Tätigkeiten und die Fi​nanzlage. Er stellt den Verbandsgemeinden den nachge​führten Finanz- und Investitionsplan jeweils bis Mitte Jahr zur Kenntnis zu.

3 Die Mitteilungen an die Verbandsgemeinden erfolgen schrift​lich, Be​kanntmachungen zuhanden der Öffentlichkeit erfol​gen im amtlichen Anzeiger / in den amtlichen Anzeigern des / der betroffenen Verwaltungskreise(s). Der Verband kann Mitteilungen in weiteren Publikationsorganen bekannt machen.


1
	Protokollführung 
	Art. 6

1 Über die Verhandlungen der Abgeordnetenversammlung, des Verbandsrates und der Kommissionen ist Protokoll zu führen. Es hat Ort, Datum. Zeit und Dauer der Verhandlung, die Teilnehmenden sowie die Anträge mit Begründungen und die Beschlüsse enthalten.

2 Das Protokoll wird an der jeweils nächsten Versammlung bzw. Sitzung des entsprechenden Organs genehmigt und von der jeweiligen Vorsitzenden oder vom jeweiligen Vorsitzenden und der jeweiligen Protokollführenden oder dem jeweiligen Protokollführenden unterzeichnet.

3 Die Protokolle der Abgeordnetenversammlung sind öffentlich, jene des Verbandsrates und der Kommissionen sind nicht öffentlich.

	II. Organisation

	Organe
	Art. 7
Die Organe des Verbandes sind:

a) die Verbandsgemeinden

b) die Abgeordnetenversammlung
c) der Verbandsrat
d) das Feuerwehrkommando

e) das Rechnungsprüfungsorgan

f) Kommissionen, soweit sie entscheidungsbefugt sind

g) das zur Vertretung des Verbandes befugte Personal

	Die Verbandsgemeinden

	Befugnisse 


	Art. 8
Die Verbandsgemeinden beschliessen:

a) mit einfachem Mehr die Auflösung des Verbandes
b) einstimmig Zweckänderungen

c) einstimmig wesentliche Änderungen der Kostenverteilung

	Verfahren
	Art. 9
1 Die Abgeordnetenversammlung legt die Abstimmungsfrage fest und stellt den Vertragsgemeinden schriftlich Antrag.

2 Die Verbandsgemeinden beschliessen innert sechs Mo​na​ten.

	Die Abgeordnetenversammlung

	Zusammen​setzung
	Art. 10
1 Die Abgeordnetenversammlung besteht aus den Abgeordneten der Ver​bandsgemeinden. 

2 Die Verbandsgemeinden können für jede Abgeordnetenversammlung

a)
 einen oder mehrere, höchstens aber so viele Abgeord​nete ent​sen​den, wie sie Stimmen haben

b)
bestimmen, wer wie viele Stimmen vertritt

3 Der Präsident des Verbandsrates leitet die Abgeordnetenversammlung. Er hat kein Stimmrecht.

4 Die übrigen Mitglieder des Verbandsrates nehmen an den Abgeordnetenversammlungen mit Beratungs- und An​tragsrecht teil.

	Weisungen
	Art. 11
1 Die Verbandsgemeinden können den Abgeordneten für ein be​stimmtes oder für mehrere bestimmte Geschäfte Weisun​gen, na​mentlich zum Abstimmungsverhalten, erteilen. 

2 Erteilt eine Verbandsgemeinde Weisungen, geht die Ver​ant​wortlich​keit für das Verhalten an der Abgeordnetenversammlung auf das anwei​sende Gemeindeorgan über.

	Einberufung und Einla​dung
	Art. 12
1 Der Verbandsrat beruft die Abgeordnetenversammlung ein. 

2 Der Gemeinderat jeder Verbandsgemeinde kann die Ein​be​rufung innert drei Monaten und die Traktandierung eines be​stimmten Ge​schäfts verlangen.

3 Der Verbandsrat stellt die Einladung, die Traktandenliste und wei​tere Mitteilungen spätestens dreissig Tage vor der Abgeordnetenversammlung den Verbandsgemeinden zuhanden der Ab​geordneten zu.

	Beschluss​fähigkeit
	Art. 13
Die Abgeordnetenversammlung beschliesst, wenn die Mehrheit der Stimmen vertreten ist.

	Stimmkraft der Verbands-
ge​meinden

	Art. 14
1 Die Verbandsgemeinden verfügen an der Abgeordnetenversammlung  über

a)
zwei Stimmen, wenn sie ... oder weniger Einwohner zäh​len

b)
drei Stimmen, wenn sie ... bis ... Einwohner zäh​len

c)
vier Stimmen, wenn sie ... bis ... Einwohner zäh​len

d)
...

2 Die Einwohnerzahl bestimmt sich nach dem Durchschnitt der mittle​ren Wohnbevölkerung der zwei letzten Jahre gemäss Be​rechnung der Fi​nanzverwaltung des Kantons Bern.

3 Die Abgeordneten werden vom zuständigen Organ der jeweiligen Gemeinde gewählt.

	Zuständigkeiten
1. Wahlen
	Art. 15
Die Abgeordnetenversammlung wählt:

a)
den Präsidenten der Abgeordnetenversammlung und des Verbandsrates in einer Person 

b)
die übrigen Mitglieder des Verbandsrates

c)
die Mitglieder des Rechnungsprüfungsorgans

d
 das Feuerwehrkommando

e)
die Mitglieder von ständigen Kommissionen, wenn dies der einset​zende Erlass so bestimmt

	2. Sachge​schäfte
	Art. 16
Die Abgeordnetenversammlung beschliesst:

a)
die Aufnahme neuer Verbandsgemeinden und die Modali​tä​ten des Beitritts

b)
Änderungen des Organisationsreglements

c)
Reglemente 

d)
soweit Fr. ..........
  übersteigend abschliessend

e)
soweit Fr. .......... übersteigend unter Vorbehalt des fakul​tati​ven Referendums:

· neue Ausgaben
· Bürgschaftsverpflichtungen und ähnliche Sicherheitslei​stun​gen

· Rechtsgeschäfte über Eigentum und beschränkte ding​liche Rechte an Grundstücken
· Anlagen in Immobilien

· finanzielle Beteiligung an Unternehmungen, gemeinnüt​zigen Wer​ken und dergleichen

· Verzicht auf Einnahmen
· Gewährung von Darlehen, die nicht sichere Anlagen dar​stellen

· Anhebung oder Beilegung von Prozessen oder deren Übertra​gung an ein Schiedsgericht, massgebend ist der Streitwert

· Entwidmung von Verwaltungsvermögen

-
die Übertragung von Verbandsaufgaben auf Dritte

f)
den Voranschlag der laufenden Rechnung

g)
die Jahresrechnung

h)
die Feuerwehrersatzabgabe im Rahmen der kantonalen und re​glementarischen Vorgaben

i)
die vom Verbandsrat ausgearbeiteten Organi​sati​onsstrukturen


	Wiederkeh​r​ende Aus​gaben
	Art. 17
Die Ausgabenbefugnis für wiederkehrende Ausgaben ist ...
 Mal kleiner als für einmalige.


	Nachkredite zu neuen 
Ausgaben
	Art. 18
1 Das für einen Nachkredit zuständige Organ bestimmt sich, in​dem der ursprüngliche Kredit und der Nachkredit zu einem Ge​samt​kre​dit zusammengerechnet werden.

2 Den Nachkredit beschliesst dasjenige Organ, das für den Gesamt​kre​dit ausgabenberechtigt ist.

3 Beträgt der Nachkredit weniger als ... Prozent des ursprüng​li​chen Kredits, beschliesst ihn immer der Verbandsrat.

	Nachkredite zu gebundenen Ausgaben
	Art. 19
1 Nachkredite zu gebundenen Ausgaben beschliesst der Verbandsrat.

2 Der Beschluss über den Nachkredit ist zu publizieren, wenn der Ge​samtkredit die ordentliche Kreditzuständigkeit des Verbandsrates für neue Ausgaben übersteigt.


	Sorgfaltspflicht
	Art. 20
1 Der Nachkredit ist einzuholen, bevor sich der Verband Drit​ten gegenüber weiter verpflichtet.

2 Wird ein Nachkredit erst beantragt, wenn der Verband be​reits ver​pflichtet ist, kann die Abgeordnetenversammlung abklären lassen, ob die Sorgfaltspflicht verletzt worden ist und ob wei​tere Schritte einzulei​ten sind. Haftungsrechtliche An​sprüche des Verbands gegen die ver​ant​wortlichen Personen bleiben vorbehalten.

	Der Verbandsrat

	Zusammen​setzung


	Art. 21
1  Der Verbandsrat besteht aus ...
 Mitgliedern. 
2 Jede Verbandsgemeinde ist mit mindestens einem Mitglied im Verbandsrat vertreten.

3 Der Feuerwehrkommandant / die Feuerwehrkommandantin, dessen / deren Stellvertreter / Stellvertreterin sowie …..
 nehmen von Amtes wegen und mit Beratungs- und Antragsrecht an den Sitzungen des Verbandsrates teil. Sie haben kein Stimmrecht.

	Beschluss​fä​higkeit
	Art. 22
1 Der Verbandsrat ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist.

2 Der Verbandsrat kann Beschlüsse auf dem Zirkularweg fas​sen, wenn alle Mitglieder mit diesem Verfahren einver​standen sind.


	Zuständig​keiten
	Art. 23
1 Der Verbandsrat führt den Verband, plant dessen Ent​wick​lung und ko-ordiniert die Geschäfte.

2 Er bestimmt die Organisation der Verbandsverwaltung. Er re​gelt durch Verordnung insbesondere

a)
die Organisation des Verbandsrates

b)
die Einladung und das Verfahren für die Ratssitzungen

c)
die Verfügungsbefugnis der in einem Dienstverhältnis zum Ver​band stehenden Personen

d)
die Unterschriftsberechtigung

e)
den Abschluss von Leistungsvereinbarungen und Verträgen betreffend die Übernahme von kantonalen Feuerwehraufgaben sowie weiteren Aufgaben im Bereich der Feuerwehr
 

3 Er nimmt darüber hinaus alle Zuständigkeiten wahr, die nicht nach diesem Reglement, durch Vorschriften des übergeord​neten Rechts oder durch Delegation im Rahmen der Verord​nung gemäss Abs. 2 anderen Organen zugewiesen sind.

	Die Kommissionen

	Ständige Kommis​sio​nen
	Art. 24
1 Die Abgeordnetenversammlung kann in ihrem Zuständigkeits​be​reich mittels Reglement ständige Kommissionen einsetz​en.

2 Der Verbandsrat kann in seinem Zuständigkeitsbereich mittels Verord​nung
 weitere ständige Kommissionen einset​zen.

3 Die Erlasse be​stimmen deren Aufgaben, Zuständigkeiten, Organi​sation und Mitglieder​zahl.

	Nichtständige Kommissio​nen
	Art. 25
1 Die Abgeordnetenversammlung und der Verbandsrat können zur Behandlung von einzelnen Geschäften aus ihrem Zu​ständig​keits​be​reich nichtständige Kommissionen einsetzen, soweit nicht überge​ord​nete Vorschriften dies ausschliessen.

2 Der Einsetzungsbeschluss bestimmt die Aufgaben, die Zu​ständigkei​ten, die Organisation und die Zusammensetzung.

	Das Personal

	Personal
	Art. 26
Die Abgeordnetenversammlung regelt die Grundzüge des Dienstverhältnisses sowie die Rechte und Pflichten des Personals in einem Reglement.


	Das Feuerwehrkommando

	Feuerwehrkom​mando
	Art. 27
1 Die Feuerwehrkommandantin / der Feuerwehrkom​man​dant leitet die Feuerwehr im Einsatz, bei der Ausbil​dung und in administrativen Belangen. Sie / Er kann ein​zelne Aufgaben und Entscheidungskompetenzen an Dritte (Angehörige der Feuerwehr, Geschäftsstelle) dele​gieren.

	Das Rechnungsprüfungsorgan

	Grundsatz
	Art. 28
1 Die Rechnungsprüfungskommission besteht aus … 
 Mitgliedern. Stellen sich nicht genügend befähigte Personen zur Wahl, wird eine externe Revisionsstelle eingesetzt.

2 Das Gemeindegesetz, die Gemeindeverordnung und die Direktionsverordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden umschreiben die Wählbarkeitsvoraussetzungen und die Aufgaben.

	Datenschutz
	3 Das Rechnungsprüfungsorgan ist Aufsichtsstelle für Daten​schutz gemäss Art. 33 des kantonalen Datenschutzgeset​zes. Sie erstattet dem Verbandsrat einmal jährlich Bericht.


	III. Verfahren in der Abgeordnetenversammlung

	Allgemeines
	

	Traktanden
	Art. 29
Die Abgeordnetenversammlung beschliesst endgültig nur über traktan​dierte Geschäfte. Sie kann beschliessen, dass nicht traktan​dierte Geschäfte für eine nächste Abgeordnetenversammlung traktandiert wer​den.

	Rügepflicht
	Art. 30
1 Stellt eine stimmberechtigte Person die Verletzung von Zu​stän​digkeits- beziehungsweise Verfahrensvorschriften fest, hat sie die Präsidentin /  den Präsidenten sofort auf diese hin​zuwei​sen.

2 Unterlässt sie pflichtwidrig einen solchen Hinweis, verliert sie das Be​schwerderecht.


	Stimmkarten
	Art. 31
Mindestens dreissig Tage vor einer Abgeordnetenversammlung stellt der Ver​band den Verbandsgemeinden die ihnen zustehende An​zahl Stimmkarten zu.


	Eröffnung
	Art. 32
Die Präsidentin / der Präsident

· eröffnet die Parlamentssitzung
· prüft anhand der Stimmkarten, wer von den Anwesenden wie viele 
Stimmen vertritt
· veranlasst die Wahl der Stimmenzählerinnen und Stimmenzäh​ler
· gibt Gelegenheit, die Reihenfolge der Traktanden zu än​dern

	Eintreten
	Art. 33
Die Abgeordnetenversammlung tritt ohne Beratung und Ab​stim​mung auf jedes Geschäft ein.

	Beratung
	Art. 34
1 Die Stimmberechtigten dürfen sich zum Geschäft äussern und Anträge stellen. Die Präsidentin / der Präsident erteilt ihnen das Wort.

2 Die Abgeordnetenversammlung kann die Redezeit und die Zahl der Äu​sserungen beschränken.

3 Die Präsidentin / der Präsident klärt nach unklaren Äu​sse​rungen ab, ob ein Antrag vorliegt.

	Ordnungs​antrag
	Art. 35
1 Die Abgeordneten können beantragen, die Beratung zu schlies​sen.

2 Die Präsidentin oder der Präsident lässt über einen solchen Ord​nungsantrag sofort abstimmen.

3 Nimmt die Abgeordnetenversammlung diesen Antrag an, haben ein​zig noch

· die Stimmberechtigten, die sich vor dem Antrag gemeldet ha​ben 
· die Sprecherinnen und Sprecher der vorberatenden Be​hörden das Wort

	Abstimmungen

	Allgemeines
	Art. 36
Die Präsidentin oder der Präsident
· schliesst die Beratung, wenn sich niemand mehr äussern will
· erläutert das Abstimmungsverfahren

	Abstimmungs​verfah​ren
	Art. 37
1 Das Abstimmungsverfahren ist so festzulegen, dass der wahre Wille der Abgeordneten zum Ausdruck kommt.

2 Die Präsidentin / der Präsident
· unterbricht wenn nötig die Abgeordnetenversammlung, um das Ab​stimmungsverfahren vorzubereiten
· erklärt Anträge für ungültig, die rechtswidrig sind oder vom Traktan​dum nicht erfasst werden


· lässt über einen allfälligen Rückweisungsantrag abstim​men
· fasst diejenigen Anträge zu Gruppen zusammen, die sich nicht gleich​zeitig verwirklichen lassen
· lässt für jede Gruppe den Sieger (Art. 38) ermitteln

	Gruppensieger (Cupsystem)
	Art. 38
1 Die Präsidentin / der Präsident fragt bei zwei Anträgen, die sich nicht gleichzeitig verwirklichen lassen: „Wer ist für Antrag A?“, „wer ist für Antrag B?“ Der Antrag, auf den mehr Stimmen entfallen, ist Gruppensieger.

2 Liegen drei oder mehr Anträge, die sich nicht gleichzeitig ver​wirkli​chen lassen, vor, stellt die Präsidentin / der Prä​sident gemäss Abs. 1 so​lange zwei Anträge einander ge​genüber, bis der Gruppen​sieger fest​steht (Cupsystem). 

3 Die Sekretärin / der Sekretär schreibt die Anträge der Reihe nach auf. Die Präsidentin / der Präsident stellt zu​erst den letzten Antrag dem zweitletzten gegenüber, den Sie​ger dem drittletzten usw.

	Schlussab​stimmung
	Art. 39
Die Präsidentin / der Präsident stellt am Schluss die be​rei​nigte Vorlage vor und fragt: „Wollt Ihr diese Vorlage an​neh​men?

	Form
	Art. 40
1 Die Abgeordnetenversammlung stimmt offen mit Hilfe der Stimm​kar​ten ab.

2 Ein Viertel der anwesenden Stimmen kann eine geheime Ab​stim​mung verlangen.

	Stimmen​gleichheit
	Art. 41
Die Präsidentin / der Präsident stimmt nicht mit. Bei Stim​mengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.

	Konsultativ​abstim​mung
	Art. 42
1 Die Abgeordnetenversammlung kann zu Geschäften Stellung neh​men, die nicht in ihre Zuständigkeit fallen.

2 Das zuständige Organ ist an diese Stellungnahme nicht ge​bunden.

3 Das Verfahren ist gleich wie bei Abstimmungen.

	Wahlen

	Wählbarkeit
	Art. 43
Wählbar sind

· als Abgeordnete die Stimmberechtigten der Verbandsgemeinde
· in den Verbandsrat die Stimmberechtigten der Ver​bandsge​mein​den
· in Kommissionen mit Entscheidungsbefugnis die in eidgenössi​schen An​gelegenheiten stimmberechtigten Personen


	Unvereinbarkeit
	Art. 44
1 Mitglieder des Verbandsrats dürfen nicht zugleich Mit​glie​der der Abgeordnetenversammlung sein.

2 Das Personal darf nicht dem ihm unmittelbar übergeordne​ten Organ angehören, wenn es aufgrund seines Beschäfti​gungsgrads nach dem Bundesgesetz über die berufliche Vor​sorge obligato​r​isch zu versi​chern ist.

3 Mitglieder des Rechnungsprüfungsorgans dürfen nicht gleich​zei​tig dem Verbandsrat, einer Kommission oder dem Personal an​gehö​ren.

	Verwandten​ausschluss
	Art. 45
Der Verwandtenausschluss für den Verbandsrat und das Rech​nungsprüfungsorgan ist im Anhang I 
 geregelt.

	Amtsdauer
	Art. 46
Die Amtsdauer gewählter Organe beträgt vier Jahre. Sie be​ginnt und endet mit dem Kalenderjahr.

	Wahlverfahren
	Art. 47
a)
Die anwesenden Abgeordneten geben ihre Vorschläge bekannt
b)
die Präsidentin / der Präsident lässt die Vorschläge gut sicht​bar darstellen
c)
liegen nicht mehr Vorschläge vor, als Sitze zu besetzen sind, er​klärt die Präsidentin oder der Präsident die Vorge​schlage​nen als gewählt
d)
liegen mehr Vorschläge vor, wählt die Abgeordnetenversammlung ge​heim
e)
die Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler verteilen die Zet​tel entsprechend den vertretenen Stimmen (Stimm​kar​ten). Sie mel​den die Anzahl der Sekretärin / dem Sek​retär
f)
die Abgeordneten dürfen
· so viele Namen auf den Zettel schreiben, als Stellen zu beset​zen sind
· nur wählen, wer vorgeschlagen ist
g)
die Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler sammeln die Zettel wieder ein und 
· prüfen, ob sie nicht mehr Zettel haben, als verteilt wor​den sind 
(Art. 48)
· scheiden ungültige Zettel von den gültigen (Art. 49 und 50) und ermit​teln das Ergebnis (Art. 51 und 52)

	
	


	Ungültiger Wahlgang
	Art. 48
Die Präsidentin / der Präsident lässt den Wahlgang wie​der​holen, wenn die Zahl der eingesammelten Zettel die der ausge​teilten übersteigt.

	Ungültige Zettel
	Art. 49
Ein Zettel ist ungültig, wenn er keine Namen von Vorge​schla​ge​nen enthält.

	Ungültige Namen
	Art. 50
1 Ein Name ist ungültig, wenn er
· nicht eindeutig einem Vorschlag zugeordnet werden kann
· mehr als einmal auf einem Zettel steht
· überzählig ist, weil der Zettel mehr Namen enthält, als Sitze zu verge​ben sind.

2 Die Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler sowie die Se​k​retärin oder der Sekretär streichen zuerst die Wiederholun​gen. Sind dann immer noch mehr Namen auf dem Zettel als Sitze zu besetzen sind, werden die letzten Namen gestrichen.

	Ermittlung
	Art. 51
1 Die Zahl der gültigen Zettel wird halbiert. Die nächsthö​here, ganze Zahl ist das absolute Mehr.

2 Wer das absolute Mehr erreicht hat, ist gewählt. Erreichen zu viele Vorgeschlagene das absolute Mehr, sind diejenigen ge​wählt, die am meisten Stimmen haben.

	Zweiter Wahlgang
	Art. 52
1 Haben im ersten Wahlgang zu wenige Personen das abso​lute Mehr erreicht, ordnet die Präsidentin oder der Präsident einen zwei​ten Wahlgang an.

2 Im zweiten Wahlgang bleiben höchstens doppelt so viele Vor​ge​schla​gene, als Sitze zu besetzen sind. Massgebend ist die Stimmen​zahl des ersten Wahlgangs.

3 Gewählt sind diejenigen mit den höchsten Stimmenzahlen.

	Minderheiten​schutz
	Art. 53
Die Bestimmungen des Gemeindegesetzes über die Vertre​tung der Minderheiten bleiben vorbehalten.

	Los
	Art. 54
Die Präsidentin oder der Präsident zieht bei Stimmengleich​heit das Los.



	Feuerwehrleistung

	Feuerwehrpflicht, Rekrutierung und Ausbildung

	Feuerwehr​pflicht
	Art. 55
1 Alle in den Verbandsgemeinden wohnhaften Schweizerin​nen und Schweizer sowie alle Ausländerinnen und Auslän​der, die über eine Niederlassungsbewilligung C verfügen, sind zwischen dem ... und dem ...
 Altersjahr persönlich feuerwehrpflichtig.

2 Der Verbandsrat kann bei Bedarf die Feuerwehrpflicht ab dem 19. Altersjahr einführen und bis zum 60. Altersjahr verlän​gern.


	Rekrutierung
	Art. 56
1 Der Verbandsrat bestimmt, ob Feuerwehrpflichtige akti​v Feu​erwehr zu leisten oder eine Ersatzabgabe zu be​zahlen ha​ben. Bei diesem Entscheid sind die Bedürfnisse der Feuerweh​r, die per​sönlichen und beruflichen Verhält​nisse, das Alter sowie der Wohn- und Arbeitsort der Pflichti​gen zu berücksich​ti​gen.

2 Niemand hat Anspruch darauf, in die Feuerwehr einge​teilt zu wer​den.

	Befreiung vom aktiven
Feuerwehr​dienst
	Art. 57
Vom aktiven Feuerwehrdienst sind befreit
:

a)
Personen, die amtliche Funktionen ausüben, welche mit dem ak​tiven Feuerwehrdienst nicht vereinbar sind

b)
Personen, die eine ganze Invalidenrente beziehen

c)
auf Gesuch hin Personen, die an einem Gebrechen lei​den, das ihnen verunmöglicht, aktiv Feuerwehrdienst zu lei​sten

d)
auf Gesuch hin Personen, die im eigenen Haushalt le​bende Kinder bis zur Beendigung der Volksschulpflicht oder Pfle​gebe​dürftige allein oder hauptverantwortlich zu betreuen ha​ben 
e) die Ehegattin / der Ehegatte, deren Ehepartner / des​sen Ehepartnerin aktiv Feuerwehrdienst leistet

f)
Personen die in einer eingetragenen Partnerschaft
 leben, sofern der Partner / die Partnerin aktiv Feuerwehrdienst leistet

g)
...


	
Ausbildung
	
Art. 58
Der Verbandsrat kann Feuerwehrangehörige zur Aus- und Weiterbildung sowie zur Übernahme von Kaderchargen ver​pflichten.

	Kader und Fachleute
	Art. 59
Der Verbandsrat ernennt die Offiziere (mit Ausnahme der Kommandantin / des Kommandanten sowie dessen Stell​ver​treterin / dessen Stellvertreters), die Unteroffiziere und die Fachleute.

	Ersatzabgabe

	Ersatzabgabe


	Art. 60
1 Feuerwehrpflichtige Personen, die nicht aktiv Feuerwehr​dienst leisten, bezahlen zwischen dem ... und dem ...
 Alters​jahr eine Er​satzabgabe.

2 Die Ersatzabgaben werden von den Verbandsgemeinden mit den Steuerrechnungen erhoben und an den Verband weiterge​leitet. Die Höhe wird jährlich vom Verbandsrat im Rahmen der kantonalen Vorgaben festgelegt. Sie beträgt zwischen ... % und ... % des Staatssteuerbetrages
. Die Er​satzabgabe darf den vom Regierungsrat festgelegten Höchstbetrag  nicht überstei​gen
.

3 Der Verbandsrat kann bei der Festsetzung der Ersatzab​gabe die in einer Verbandsgemeinde, in einer anderen Ge​meinde oder in einer Betriebsfeuerwehr geleisteten Dienst​jahre als Re​duktionsgrund an​gemessen berücksich​ti​gen. Er erlässt dazu nähere Vorschriften.

4 Der Feuerwehrpflicht unterstellte Ehepartner bezahlen ge​mein​sam eine Ersatzabgabe. Diese berechnet sich auf dem gemein​samen steuerbaren Einkommen und Vermö​gen. Un​tersteht nur ein Ehegatte der Feuerwehrpflicht oder wurde ein Ehegatte von der Pflicht zur Be​zahlung einer Er​satzab​gabe befreit, so be​rechnet sich die vom ande​ren Ehepartner oder von der anderen Ehepartnerin geschuldete Er​satzab​gabe auf der Hälfte des ge​meinsamen steuerba​ren Einkom​mens und Vermögens
.  Werden die Ehegat​ten aufgrund einer Tren​nung steuerrechtlich getrennt ver​anlagt, bezahlen sie je selber eine Ersatzabgabe, die sich nach Abs. 2 berech​net. Personen, die in einer eingetragenen Partnerschaft
 leben werden Ehepaaren gleichgestellt.


	Befreiung von der Ersatzabgabe
	Art. 61
Von der Bezahlung einer Ersatzabgabe sind befreit:

a)
Personen, die nach Art. 57 Bst. a und e vom aktiven Feuerwehrdienst befreit sind
b)
Personen, die nach Art. 57 Bst. b und c vom aktiven Feuerwehrdienst 
befreit sind, wenn und solange ihr steuer​bares Einkommen weniger als 100'000 und ihr steuerba​res Vermö​gen weniger als eine Million 
Franken beträgt 

c) ...


	IV. Finanzielle Bestimmungen

	Grundsatz
	Art. 62
1 Der Verband strebt eine ausgeglichene Rechnung an. Er fi​nan​ziert sich durch

a) Ersatzabgaben

b) Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehren

c) Rückerstattungen von Einsatzkosten

d) Entschädigungen für Nachbarhilfe und Sonderstütz​punkteinsätze

e) Subventionen und andere Beiträge

2 Der Verband macht Beiträge des Bundes, des Kantons, der Gebäudeversicherung Bern sowie von Dritten gel​tend. Die Ver​bandsgemeinden treten ihre betreffenden An​sprüche an den Verband ab.

3 Soweit die Kosten der Feuerwehr nicht durch die in Abs. 1 ange​führten Einnahmen gedeckt sind, haben die Ver​bandsgemeinden nach dem folgenden Schlüssel Bei​träge an den Feuerwehrverband zu leisten: ...


	Gebühren
	Art. 63
1 Der Verband erhebt für die Inanspruchnahme der Feuer​weh​r Gebühren

a)
von Personen, die Feuerwehrleistungen ausserhalb der gesetz​lichen Aufgaben (Art. 3 hievor) in Anspruch neh​men

b)
von Eigentümerinnen und Eigentümern von Bauten und Anla​gen mit erhöhten Risiken, soweit deren feuerwehr​mäs​sige Betreu​ung besonderen Aufwand verursacht

c)
von Inhaberinnen und Inhabern von Alarmanlagen, die zu wie​der-
   
 holten Fehlalarmen geführt haben




2 Die Bemessung der Gebühren richtet sich nach den Wei​sun​gen der 
Gebäudeversicherung Bern und nach dem von der Abgeordnetenversammlung be​schlossenen Reglement.

	Haftung
	Art. 64
1 Für die Verbindlichkeiten des Verbandes haftet das Ver​bands​vermögen.

2 Austretende Verbandsgemeinden haften während ...
 Jah​ren ab Austritt aus dem Verband gemäss dem in Art. 62 Abs. 3 festgesetzten Kos​tenteiler für die zur Zeit des Austritts bestehenden Ver​bindlich​keiten.

3 Im Fall der Auflösung des Verbandes haften die Verbands​ge​mein​den solidarisch. Im internen Verhältnis unter den Ver​bandsgemeinden gilt der in Art. 62 Abs. 3 festgelegte Kosten​teiler. Massgebend sind die Verhältnisse im Zeit​punkt der Ver​bandsauflösung.

	V. Rechtspflege, Verantwortlichkeit und Strafbestimmungen

	Be​schwerden
	Art. 65
Nach den Be​stimmungen des Gesetzes über die Verwaltungsrechts​pflege  kann Beschwerde geführt werden gegen

a)
Erlasse und Verfügungen der Verbandsorgane

b)
Wahlen, Abstimmungen, Beschlüsse und Verfügungen der Ver​bandsorgane in Wahl- und Abstimmungssachen

c)
weitere Beschlüsse der Verbandsorgane, wenn dagegen kein anderes Rechtsmittel möglich ist

	Streitigkeiten zwischen
öffentlich-recht​lichen
Körper​schaften
	Art. 66
Bei Streitigkeiten zwischen dem Verband und den Ver​bands​ge​meinden oder anderen öffentlich-rechtlichen Kör​perschaften gelten die Bestimmungen des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege.

	Sorgfalts​pflichten und Verantwortlich​keit


	Art. 67
1 Die Mitglieder der Verbandsorgane und die Feuerwehran​gehöri​gen erfüllen ihre Aufgaben gewissenhaft und sorgfäl​tig.

2 Die Mitglieder der Verbandsorgane und die Feuerwehran​ge​hörigen sind der disziplinarischen Verantwortlichkeit un​terstellt. Der Verbandsrat ist Disziplinarbehörde für die Feuerwehran​gehörigen.

3 Im Übrigen richtet sich die disziplinarische und vermögens​rechtliche Verantwortlichkeit nach dem Gemeindegesetz.

	Strafen
	Art. 68
1 Widerhandlungen gegen Erlasse des Verbandes werden mit Busse bestraft.

Das Bussenhöchstmass beträgt:

-  Fr. 5'000.--  für Widerhandlungen gegen Reglementsbestimmungen

-  Fr. 2'000.--  für Widerhandlungen gegen Verordnungsbestimmungen


2 Der Verbandsrat erlässt die Bussenverfügung. Das Ver​fahren richtet sich nach den kantonalen Vorschriften für das Bussen​eröff​nungsverfahren in den Gemeinden.

3 Erhebt die beschuldigte Person gegen die Bussenverfü​gung innert zehn Tagen seit der Zustellung Einspruch, so überweist der Verbandsrat die Akten der zu​ständigen Staatsanwaltschaft.

	VI. Austritt, Auflösung und Liquidation

	Austritt
	Art. 69
Jede Verbandsgemeinde kann unter Einhaltung einer Kün​di​gungs​frist von ...
 Jahren auf Ende eines Kalenderjahres aus dem Feuerwehrverband austreten.

	Auflösung
	Art. 70
1 Der Verband wird aufgelöst, wenn ihm nicht mehr als min​de​stens zwei Gemeinden angehören. 

2 Die Liquidation obliegt dem Verbandsrat. 

Beim Austritt einer Gemeinde oder bei der Auflösung des Ver​ban​des wird dessen Vermögen nach Massgabe des in Art. 62 Abs. 3 festgesetzten Schlüssels vom Verbandsrat ausge​schieden. Mass​gebend für die Bewertung des Ver​bandsver​mögens sind die Buch​werte
 im Zeitpunkt des Austritts be​ziehungsweise der Auflösung.

	VII. Übergangs- und Schlussbestimmungen

	Inkrafttreten


	Art. 71
Dieses Reglement tritt nach der Genehmigung durch die jeweils zu​ständigen Organe der Verbandsgemeinden
 sowie der Zustimmung durch die kantonale Behörde
 mit der öffentlichen Publika​tion in Kraft.

	Einbringen von Vermögen


	Art. 72
1 Bestehende Gebäude und feste Einrichtungen (insbeson​dere Feuer​wehrmagazine) verbleiben im Eigentum der be​treffen​den Ein​wohnergemeinden. Der Verband und die be​treffen​den Gemein​den legen die Mietbedingungen vertrag​lich fest.

2 Bestehende bewegliche Feuerwehrmaterialien der Verbands​ge​meinden übernimmt der Verband unentgeltlich zu Besitz und Ei​gentum.

3 Soweit Verbandsgemeinden beim Eintritt in den Verband über Spezialfinanzierungen für die Feuerwehren verfügen, sind die be​treffen​den Mittel in das Verbandsvermögen ein​zubringen. 


Anhang 4a: Verwandtenausschluss 

Anhang I zum Musterreglement für das Verbandsmodell
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Legende:

=
Ehe


=
Abstammung



=
verstorben

+++
  =     eingetragene Partnerschaft 


- - - 
  =     faktische Lebensgemeinschaft
	Dem Verbandsrat dürfen nicht gleichzeitig angehören
	Beispiele:

	a) Verwandte in gerader 
Linie
	Eltern - Kinder
	A mit D, E und G; 
F mit K, L und M; 
D mit H und J

	
	Grosseltern - Grosskinder
	A mit H, J, K, L und M

	
	Urgrosseltern - Urgrosskinder
	A mit P und Q

	b) Verschwägerte in 
ge​rader Linie
	Schwiegereltern
	A mit C und F; 
E und F mit N; 
C und D mit O; 
C und D mit R

	
	Schwiegersohn/
Schwieger​tochter
	O mit C und D; 
N mit E und F; 
R mit C und D

	
	Stiefeltern/Stiefkinder
	B1 (2. Ehefrau von A) mit D und E

	c) voll- und halbbürtige 
Geschwister
	Bruder/Schwester, 
Stiefbru​der/-schwester
	K mit L und M; 
H mit J;
G mit D und E

	d) Ehepaare
	Ehepartner
	A mit B1; 
C mit D; 
O mit H

	e) eingetragene 
Partnerschaft 
	eingetragener Lebenspartner
	J mit R

	f) faktische Lebensgemeinschaft
	Lebenspartner
	P mit S


	Personen, die mit Mitgliedern des Verbandsrates, von Kommissionen oder Vertreterinnen/Vertretern des Verbandspersonals in obiger Weise verwandt, verschwägert, verheiratet oder in eingetragener Partnerschaft oder faktischer Lebensgemeinschaft verbunden sind, dürfen nicht dem Rechnungsprüfungs​organ angehören.


� Art. 16 Bst. c Z.B. Gebührenreglement, Reglement über Strafbestimmungen.


� Art. 16 Bst. d Die Abgrenzung der Finanzkompetenzen zwischen Abgeordnetenversammlung und Verbandsrat ist unter Berücksichtigung der Grösse des Feuerwehrverbandes festzulegen. Möglicher Betrag bei einem mittel- grossen Feuerwehrverband: Fr. 100'000.-


� Art. 17 In der Regel zehnmal kleiner.


� Art. 21 Abs. 1 Empfohlene Regelung: fünf bis neun Mitglieder.


� Art. 21 Abs. 3 weitere Personen, die von Amtes wegen und mit Beratungs- und Antragsrecht an den Sitzungen des Verbandsrates teilnehmen sollen, sind hier aufzuführen (zum Beispiel der Kommandant / die Kommandantin Zivilschutz im Falle einer institutionalisierten Zusammenarbeit mit der Zivilschutzorganisation)


� Art. 23 Abs. 2 Bst. e Bzgl. Übernahme von neuen Aufgaben gelten grundsätzlich die Bestimmungen gem. Art. 3 u. 4 


� Art. 24 Abs. 2 Soll eine vom Verbandsrat eingesetzte ständige Kommission über Entscheidungsbefugnisse verfügen, so ist der Einsatz dieser Kommission Bezug nehmend auf Art. 28 GG in einem Reglement zu regeln (Eine Verordnung genügt als Rechtsgrundlage nicht, vgl. dazu auch BSIG Nr. 1/170.111/1.2 vom 14.10.2002)


� Art. 28 Abs. 1 Mögliche Regelung: drei Mitglieder


� Art. 30 Abs. 2 gem. Art. 49a GG


� Art. 45 Vgl. Anhang 4a des vorliegenden Leitfadens für die interkommunale Zusammenarbeit im Bereich Feuerwehr


� Art. 55 Abs. 1 Empfohlene Regelung: zwischen dem 21. und dem für den Zivilschutz geltenden Höchstalter.


� Art. 55 Abs. 2 Siehe Art. 26 FFG.


� Art. 57 Siehe Art. 29 Abs. 1 FFG 


� Art. 57 Bst. a zum Beispiel Organe der Polizei, Regierungsstatthalter, Angehörige von Gemeindeführungsorganen etc.


� Art. 57 Bst. e Die Befreiung der Ehegatten entspricht dem sogenannten „St. Galler-Modell“, das gestützt auf Art. 29 FWG auch in den bernischen Gemeinden verwirklicht werden kann.


� Art. 57 Bst. f Eingetragene Partnerschaft gemäss Bestimmungen zum Zivilgesetzbuch (ZGB, SR210)


� Art. 57 Bst. f Falls weitere Personen von der aktiven Feuerwehrleistung befreit werden sollen, sind diese hier anzuführen (vgl. Art. 29 Abs. 2 FFG), zum Beispiel: Personal von öffentlichen Verkehrsbetrieben oder der Post; Pflege- und Betreuungspersonal in Spitälern, Heil-, Pflege- und Strafanstalten; Betriebspersonal von Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwerken; Angehörige des Zivilschutzes; Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Betrieben mit eigener Betriebswehr).


� Art. 60 Abs. 1 Der Ersatzabgabepflicht dürfen Personen zwischen dem 19. Und dem 52. Altersjahr, die von der aktiven Dienstleistung befreit sind, unterstellt werden (Art. 28 Abs.1 FFG).


� Art. 60 Abs. 2 Möglicher Abgaberahmen: zwischen 2 % und 10 %.


� Art. 60 Abs. 2 vgl. Art. 28 Abs. 2 FFG


� Art. 60 Abs. 4 Diese Bestimmung entspricht dem „St. Galler-Modell„.


� Art. 60 Abs. 4 Eingetragene Partnerschaft gemäss Bestimmungen zum Zivilgesetzbuch (ZGB, SR210)


� Art. 61 Bst. b vgl. Art. 29 Abs. 2 FFG 


� Art. 61 Bst. c Falls weitere Personen von der Ersatzabgabepflicht befreit werden sollen, sind diese hier an�zuführen.


� Art. 62 Bst. d Falls der Feuerwehr kantonale Feuerwehraufgaben übertragen wurden


� Art. 62 Abs. 3 Empfohlener Verteiler: gemäss dem jeweils aktuellen, von der GVB berechneten Schutzwertfaktor.


� Art. 63 Abs. 1 Bst. c vgl. Art. 31 FFG.


� Art. 64 Abs. 2 Empfohlene Dauer: zwei Jahre.


� Art. 69 Empfohlene Kündigungsfrist: mindestens zwei Jahre.


� Art. 70 Eine andere Bewertung ist möglich (zum Beispiel Zeitwert im Zeitpunkt des Austritts bzw. der Auflö�sung). In diesem Fall sollte bestimmt werden, wer die Bewertung (für die Parteien verbindlich) vornimmt, falls sich die Parteien nicht einigen können (zum Beispiel der zuständige Kreisfeuerwehrinspektor).


� Art. 71 Die Verbandsgemeinden heben auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Verbandsreglements bzw. des Beitritts zum Verband ihr bisheriges Feuerwehrreglement bzw. den entsprechenden Teil im Reglement Öffentli�che Sicherheit auf. Die Verbandsgemeinden beschliessen den Beitritt zum Feuerwehrverband, das Organisa�tions- sowie das Feuerwehrreglement des Verbandes sowie die Aufhebung der bisherigen  kommunalen Feuerwehrbe�stimmungen in einem Traktandum.


� Art. 71 Amt für Gemeinden und Raumordnung AGR.
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